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NETZANSCHLUSSVERTRAG GAS 
für den Anschluss von Gasanlagen an das Niederdrucknetz des Netzbetreibers 
 

Zwischen 
 

Anschlussnehmer und Netzbetreiber 
   
  Gas-Versorgungsbetriebe Cottbus GmbH 
Name/Firma (ggf. Vollmacht eines für den Anschluss-
nehmer handelnden Vertreters als Anlage beifügen) 

 
Name/Firma 

  Karl-Liebknecht-Straße 130 
Straße/Hausnummer  Straße/Hausnummer 

  03046 Cottbus 
PLZ/Ort  PLZ/Ort 

 
wird folgender Vertrag über 
 
☐ Neuanschluss 
☐ Änderung des bestehenden Netzanschlusses 
☐ Bestandsanschluss 

 
geschlossen:  
 

Netzanschluss/ Anschlussstelle 
☐ überwiegend private Nutzung 

☐ 
überwiegend gewerbliche Nutzung, voraus-
sichtlicher  

 
 

 
 
 

Straße/ Hausnummer oder Gemarkung/ Flur/ Flurstück  PLZ/ Ort 

Auftragsnummer 
 
 
(vom Netzbetreiber einzutragen) 

 

NA-Nummer 
 
 
(vom Netzbetreiber einzutragen) 

Grundstückseigentümer ist mit Anschluss-
nehmer 

☐ identisch 

 ☐ 
nicht identisch 
(schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers/Erbbaube-
rechtigten als Anlage beifügen) 

Entnahmedruck  
(hinter dem Druckregelgerät, sofern vorhanden) 

 23 mbar 

Art des Netzanschlusses  
Erdgasqualität und Ruhedruck ergeben sich 
aus den Ergänzenden Bedingungen. 

Vorzuhaltende Anschlussleistung  
am Netzanschluss 

  kW 

Ende des Netzanschlusses (Eigentums-
grenze) 

☐ Ausgang der Hauptabsperreinrichtung 
☐ abweichend: 
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1 Vertragsgegenstand  

1.1 Dieser Vertrag regelt den Anschluss der Gasanlage in Niederdruck an das Gasversorgungsnetz 
und dessen weiteren Betrieb nach Maßgabe der Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) und 
der Ergänzenden Bedingungen des Netzbetreibers. Dieser Vertrag gilt nicht für den Anschluss 
von Biogasaufbereitungsanlagen oder sonstigen Anlagen zur Einspeisung von Gas.  

1.2 Die Netznutzung sowie die Belieferung mit Erdgas bedürfen separater vertraglicher Regelungen. 
Das Recht zur Nutzung des Anschlusses zur Entnahme von Erdgas ist gesondert geregelt. 

2 Netzanschlusskosten; Inbetriebsetzung; Sonderleistungen; Baukostenzuschuss 

2.1 Das Entgelt für die Herstellung/Änderung des o. g. Netzanschlusses  

☐ ergibt sich aus untenstehender Kostenaufstellung und ist vom Anschlussnehmer an den 
Netzbetreiber zu entrichten. 

☐ wurde bereits gezahlt. 

2.2 Der für o. g. Netzanschluss vom Anschlussnehmer an den Netzbetreiber zu entrichtende Bau-
kostenzuschuss 

☐ ergibt sich aus untenstehender Kostenaufstellung und ist vom Anschlussnehmer an den 
Netzbetreiber zu entrichten. 

☐ wurde bereits gezahlt. 

2.3 Vom Anschlussnehmer in Auftrag gegebene Sonderleistungen sind gesondert zu vergüten. 

2.4 Tiefbauleistungen auf Privatgrundstücken und/ oder Hauseinführungen werden  

☐ durch die GVC ausgeführt. 

☐ durch den Anschlussnehmer oder von diesem beauftragte Dritte durchgeführt. Hierbei gilt 
Anlage 4, Merkblatt Eigenleistung zur Errichtung eines Gasnetzanschlusses. 

2.5 Die in 2.1 bzw. 2.2 ausgewiesenen Kosten ergeben sich wie folgt: 

  
 € 

  € 
  € 
  € 
  € 
Baukostenzuschuss (xy kW á 13,10€/kW)  € 
Summe (netto)   € 
Umsatzsteuer, zurzeit 19 %  € 
Summe (brutto)  € 

3 Vertragsdauer; Kündigung; Mitteilung über Eigentumswechsel 

3.1 Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann mit einer Frist von einem Monat 
auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Eine Kündigung durch den Netzbetreiber 
ist nur möglich, soweit eine Pflicht zum Netzanschluss nach § 18 Abs. 1 Satz 2 EnWG nicht be-
steht. 

3.2 Das Recht des Netzbetreibers zur fristlosen Kündigung gemäß § 27 NDAV bleibt unberührt. 

3.3 Die Kündigung bedarf der Textform.  

3.4 Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, dem Netzbetreiber jede Änderung der Eigentumsverhält-
nisse an der Gasanlage oder am angeschlossenen Objekt (Grundstück/Gebäude) in Textform 
unverzüglich mitzuteilen. 

4 Haftung 

4.1 Der Netzbetreiber haftet gegenüber dem Anschlussnehmer aus Vertrag oder aus unerlaubter 
Handlung für Schäden, die der Anschlussnehmer durch eine Unterbrechung des Netzanschlus-
ses oder durch Unregelmäßigkeiten beim Betrieb des Netzanschlusses sowie des Netzes erleidet, 
entsprechend der Regelung des § 18 NDAV. 
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5 Allgemeine und Ergänzende Bedingungen 

5.1 Die Regelungen dieses Vertrages beruhen auf den derzeitigen rechtlichen und energiewirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere der Verordnung über Allgemeine Bedingungen 
für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung im Niederdruck (Niederdruck-
anschlussverordnung – NDAV) sowie den Ergänzenden Bedingungen des Netzbetreibers, die im 
Internet unter www.energienetze-cottbus.de veröffentlicht sind. 

5.2 Die Widerrufsbelehrung, das Muster-Widerrufsformular sowie die Information zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten sind ebenfalls im Internet unter www.energienetze-cottbus.de ver-
öffentlicht. 

5.3 Die ggf. im Anlagenverzeichnis genannten Anlagen sind Bestandteile des Vertrags. 
 

  Cottbus,  
Ort/Datum   Ort/Datum  
   
   
   

  Elektroenergieversorgung Cottbus GmbH 
in Vollmacht der Gas-Versorgungsbetriebe  
Cottbus GmbH 

Anschlussnehmer   Netzbetreiber 

 
 
[Optionale Anlagen; beizufügen, soweit vorhanden und im Einzelfall relevant; gegebenenfalls Be-
zifferung der Anlagen in der Aufzählung und im Vertragsdokument anpassen:  
 
Anlage 1:  Vollmacht eines für den Anschlussnehmer handelnden Vertreters 
Anlage 2:  Zustimmungserklärung des Grundstückseigentümers 
Anlage 3:  Widerrufsformular 
Anlage 4: Merkblatt für Eigenleistungen 
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